
Beteiliqunq der öffentlichkeit -Zustimmunq unmiftelbar Beteiliqter und Anqrenzer:

Bächmann Gertrud

35 und 401

Die vereinfachte Anderungen des Bebauungsplanes wurde zur Kenntnis genommen. Es bestehen keine Einwen-

dungen.
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Die vereinfachte Anderung des Bebauungsplanes 
"Buchäckef 

umfasst:

,,Anderung der texdichen Festsetsung:

1) Die Anderung "1)' des räumllchen Geltungsbereiches (neu: ' ' ') des Bebauungsplans ($ 30

BauGB) durch Herausnahme des Grundstäckes Fl.Nr. 40111 der Gemarkung Hochstahl (zu 1264

m,). Das Grundstück Fl.Nr. 401/1 ist hinsichüich der bauplanurpsrechtlichen Zulässigkeit nach $ 34

BauGB (lnnenbereich) zu bewerten.

2l Die Anderung der Baugrenze im östllchen Bereich des Grundstilckes Fl.Nr. 401/10 der von

bisher ca. 5 ir Grenzabstand auf neu 3,65 m Grenzabstand. Die Anderung ist im Anderungsplan

unter,2)" neu dargestelh.

Die Anderung zu den nachfolgenden 
"Welhren 

Festsetsungen", gilt ftrr den gesamten Geltungsbereich

des Bebauungsplanes "Buctäckef 
:

3) Abchnitt,,Dacheindeckung":
Von bisher 

"Dacheindeckung: 
rote Ziegel" auf künftig ,Dachelndeckung: rote, r-obnune und

schwaz-anthrazlte Tonhchzlqd und Betondachsteine sind zulässig". Die Anderung ist im

Anderungsplan unter ,3)" benannt.

4) Abschnitt,GaragenundNebengebäude'
Nach den Textabschnitt 

"Kellergaragen 
sind nicht zulässig' wird folgender Text hinzugefügt;

"Neben 
den im Bebauungsplan planerisch dargestellten Standorten für Gangen und Stellplätze

(siehe auü Zt'ftem 6.1 und 6.2) rst es zulässrg diese aftemativ an anderen Baugrenzen (siehe

Zitrer 3.2) at enichten.' Die Änderung ist in Änderungsplan unter,4' benannt.

Weiterhin werden die 
"Planrechtlichen 

Festsetzungen" bei Ziffer" 3.2 nach dem Wort 
"Baugrenzenn 

wie

folgt ergänzt:

"Unabhängig 
von den Festsdzungen des Bebauungsplanes geften hinsichtlich der Abstandsflächen die

Rqelungen des Aft. 6 der BayBO; die durch die Baugrenzen ausgewesene überbaubare Grundstric/<s-

fltuhe dal nur dann voll ausgenuü werden, wenn die vorgeschiebenen Abstandsflächen eingehalten

werden."
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Fl.Nr:
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Datum lftus Schoberth

Alle weiteren Festsetzungen des Bebauungsplanes 
"Buchäcke/ 

in der Fassung vom 15.09.1998 bleiben

aufrecht erhalten.

Beqründunq:

Zu 1\:

Für das Grundstück Fl.Nr. 401/1 liegt bereits eine Bauplanung (Bauvoranfrage) vor, die sich eher an die
Gegebenheiten der vorhandenen Bebauung zur Ortsmitte hin orientiert, mit dem Bebauungsplan Buctr
äcker selbst jedoch nicht in Einklang zu bringen ist. Dies würde einen zu großen Einschnitt in die Grund-
zäge der Plangrundlagen und dessen Ziele darstellen. Nachdem für das Grundstück Fl.Nr. 401/1 auch

eine bauplanungsrechtliche Zukissigkeit des Bauvorhabens nact $ 34 BauGB möglich ist, wird das

Grundstück aus den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes herausgenommen.

Zu2l:
Durch eine hier bereits vorgestellte Bauplanung (Bauantrag) mit vorgesehenem Garagenstandort im

östlichen Bereich des Grundstückes Fl.Nr. 401/10, stellt die Neufesbetzung der östlichen Baugrenze von

ca. 5 m auf 3,65 m Grenzabstand keine Beeinträchtigung bezüglich einzuhaltender Abstandsflächen dar.

Zu 3):

Eine Erweiterung der möglichen Farbgebung für die Dacheindeckung ist im Hinblick auf die vorhandene
Bebauung des Ortes Hochstahl durch die dort vorhandene wechselnde Faügebung gegeben. Ein weit+
res Merkmal stellen die inzuvischen zahkeich vorhandenen und genehmigungsfreien Photovoltaikanla
gen auf Dachflächen dar. Auf Grund dessen erccheint es zueckmäßig, neben roten auch rotbraune und

schwaz-anthrazite Dachfarben innerhalb des Baugebietes frei zu geben, da ein Großteil der Bauplätze

ohnehin noch nicht bebaut ist.

Zu4):
Die Erweiterung der StandorlmQlichkeiten für die Garagen gibt dem Bauherm und Planern entsprechen-
de Freiräume zur Gestaltung und Ausnutzung des Baugrundstückes, Daher erscheint es zweckmäßig

und zeitgemäß, die Standorte für Garagen und StellpläEe entsprechend zu lockem, um hier mehr plane
rische Möglichkeiten zu schaffen."

Der Zusatztext zu Zifier 3.2 
"Baugrenzen'stelft 

lediglich eine Sicherstellung der gesetzlichen Bestimmun-

gen zur Einhaltung der Abstandflächen dar.
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